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ABHANDLUNG

Der Gesetzgeber hat den Standesämtern ermöglicht, Altregister nachzuerfassen, aber diese nicht 
dazu verpflichtet. Für den Fall der Nacherfassung wurden in der Personenstandsverordnung und 
der begleitenden Verwaltungsvorschrift allgemeingültige Regelungen geschaffen, die die Standes-
ämter in die Lage zur Nacherfassung versetzen sollen. Ob dies anlassbezogen oder systematisch 
geschehen soll, wird völlig offengelassen. Im Jahr 2009 war ich im Standesamt Kassel der zustän-
dige Standesbeamte für alle Folgebeurkundungen im Geburtenregisterbereich. Die lesbare Über-
tragung eines Beurkundungstextes in ein bereits gebundenes Geburtenbuch hat mir immer sehr 
viel Mühe bereitet. Nach der ersten Folgebeurkundung in einem Geburtenregister des Jahres 2009 
verschärfte sich bei mir der Wunsch, die erlebten Vorzüge auch auf andere, ältere Register übertra-
gen zu können. Wir haben seit dem, in der Regel anlassbezogen, Altregister elektronisch nacher-
fasst und gelten durch den frühen Beginn als Vorreiter, wenn nicht Vorbild, für die organisatorische 
Umsetzung der Nacherfassung. Auch hier habe ich am Anfang von den konservativen Standes-
beamtinnen und Standesbeamten meist Kopfschütteln, ein Lächeln oder pure Ablehnung geern-
tet. Mittlerweile sind viele Standesämter zu diesem System übergegangen, weil sie die zB schnelle 
Übernahme von Mitteilungen via „x-Personenstand“ in ein bereits nacherfasstes elektronisches Re-
gister zu schätzen wissen.

Unter meinem Motto „alle Register nacherfassen, die ich in meinem Berufsleben noch ein bis 
zweimal benötige“ und der damit verbundenen Zeitersparnis bei der Nutzung hat sich die Nach-
erfassung von Geburtenregistern und Eheregistern bewährt. Mit Genugtuung habe ich in Ihrem 
österreichischem Personenstandsgesetz gelesen, dass Sie zur anlassbezogenen Nacherfassung 
verpflichtet werden. Also genau der Weg, den wir auf freiwilliger Basis in Kassel gegangen sind und, 
der aus unserer Sicht Sinn macht. Wenn das den Einen oder Anderen von Ihnen heute noch abschre-
cken mag, versichere ich Ihnen, Sie werden nach kurzer Zeit unaufgeregt die neue Arbeit verrichten, 
wie das der Bürger von uns seit Jahrzehnten gewohnt ist.

In dem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen mit dem Einsatz des 
elektronischen Personenstandsregisters in Österreich viel Erfolg und eine motivierte Herangehens-
weise.
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Namensbestimmungen, die von den österreichi-
schen Vertretungsbehörden übermittelt werden
Von Eleonore Bailer 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der österreichischen Vertretungsbehörden ersuchen drin-
gend um Rückmeldung, wenn eine Namensbestimmung im Geburten-, Ehe- oder Familienbuch 
eingetragen wurde. Üblicherweise werden bei der Vertretungsbehörde gleichzeitig mit der Na-
mensbestimmung Anträge auf Ausstellung eines Staatsbürgerschaftsnachweises und Reisepasses 
entgegengenommen. Diese können jedoch erst ausgestellt werden, wenn die Namensbestimmung 
rechtswirksam ist (= Einlangen beim Personenstandsbuch). Gemäß AVG müssen Anträge innerhalb 
von 6 Monaten erledigt werden, sonst kann die Partei auf Säumnis klagen. Es ist also wirklich ganz 
wichtig, dass diese Rückmeldung erfolgt. Eine E-Mail + Anhang der Kopie des Geburten-, Ehe- bzw 
Familienbuches ist ausreichend.
 
Hierzu zwei Beispiele zu ehenamensrechtlichen Erklärungen (verfasst von Johann Fally):

a) Eheschließung im Ausland
Ein österreichisches Brautpaar hat im Juli 2013 im Ausland die Ehe geschlossen und lebt als Ehe-
paar ständig im Ausland. Eine ehenamensrechtliche Erklärung konnte entweder nicht abgegeben 
werden oder wurde bewusst nicht abgegeben. Die Heiratsurkunde „sagt“ daher nur aus, dass Herr 
Franz Müller und Frau Maria Maier am ………… in ………….. geheiratet haben. Einige Monate 
nach der Eheschließung stellt die Frau bei der für ihren Wohnsitz im Ausland zuständigen öster-
reichischen Vertretungsbehörde den Antrag auf Ausstellung eines neuen Reisepasses und erklärt 
gleichzeitig, dass sie den Familiennamen des Ehegatten, Müller, führen möchte. Die Vertretungs-
behörde kann die einvernehmliche Erklärung der Ehegatten beglaubigen (§ 53 Abs 2 PStG 1983), 
dass sie den Familiennamen Müller zum gemeinsamen Familiennamen bestimmen. Da die öster-
reichische Vertretungsbehörde diese Erklärung nicht wirksam entgegennehmen kann (im § 54 PStG 
1983 nicht vorgesehen), wird die Erklärung erst wirksam, wenn sie beim (zuständigen) Standesbe-
amten einlangt (§ 93c 2. Satz ABGB). Das ist in diesem Fall der Standesbeamte der Gemeinde Wien 
– innerorganisatorisch der Standesbeamte des StA Wien-Zentrale Agenden, 1200 Wien, Dresdner 
Straße 93C, weil es kein Ehebuch im Inland gibt (§ 54 Abs 2 Z 6 PStG 1983). Die Gemeinde Wien hat 
die Entgegennahme dieser ehenamensrechtlichen Erklärung zu bestätigen (§ 32 Abs 2 PStV 1983). 
Diese Bestätigung (oder eine Mitteilung im Sinne der obigen Ausführungen) kann nunmehr an die 
Ehegatten oder direkt an die österreichische Vertretungsbehörde im Ausland übermittelt werden, 
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und die Vertretungsbehörde kann somit der Frau einen neuen Reisepass auf den Familiennamen  
Müller ausstellen.

b) Eheschließung im Inland
Ein österreichisches Brautpaar hat im August 2013 im Inland die Ehe geschlossen. Eine ehenamens-
rechtliche Erklärung wurde nicht abgegeben, sodass die Ehegatten ihren bisherigen Familiennamen, 
der Mann heißt Klepper, die Frau heißt Zapper, beibehalten. Das Ehepaar übersiedelt aus berufli-
chen Gründen nach Brasilien. Nunmehr stellt die Frau bei der für ihren Wohnsitz in Brasilien zustän-
digen österreichischen Vertretungsbehörde den Antrag auf Ausstellung eines neuen Reisepasses 
und erklärt gleichzeitig, dass sie den Familiennamen des Ehegatten, Klepper, führen möchte. Die 
Vertretungsbehörde beglaubigt (§ 53 PStG 1983) die einvernehmliche Erklärung der Ehegatten, dass 
sie den Familiennamen Klepper zum gemeinsamen Familiennamen bestimmen. Da die österreichi-
sche Vertretungsbehörde diese Erklärung nicht wirksam entgegennehmen kann (im § 54 PStG 1983 
nicht vorgesehen), wird die Erklärung erst wirksam, wenn sie beim (zuständigen) Standesbeamten 
einlangt (§ 93c 2. Satz ABGB). Das ist in diesem Fall der inländische Standesbeamte, in dessen Ehe-
buch die Ehe eingetragen ist (§ 54 Abs 2 Z 2 PStG 1983). In diesem Fall – im Gegensatz zur Entge-
gennahme durch die Gemeinde Wien – ist für die Entgegennahme allerdings weder im PStG noch in 
der PStV oder der DA etwas geregelt. In Analogie zur Ausstellung einer Bestätigung der Gemeinde 
Wien (§ 32 Abs 2 PStV 1983) ist vom Standesamt, wenn die Ehe in ein inländisches Ehebuch eingetra-
gen ist, eine neue Heiratsurkunde, in der die Namensänderung eingearbeitet wird (oder eine Ab-
schrift aus dem Ehebuch, da hier aus dem Vermerk auch die Wirksamkeit der Erklärung hervorgeht) 
auszustellen. Die neue Heiratsurkunde (Abschrift aus dem Ehebuch oder eine Mitteilung im Sinne 
der obigen Ausführungen) kann nunmehr an die Ehegatten oder direkt an die österreichische Ver-
tretungsbehörde im Ausland übermittelt werden und die Vertretungsbehörde kann somit der Frau 
einen neuen Reisepass auf den Familiennamen Klepper ausstellen.

A)  Informationen zu den namensrechtlichen Erklärungen (Sitzung des Fachausschusses, 23. Sep-
tember 2013, FA 03/2013) 

Einseitige ehenamensrechtliche Erklärungen ergeben sich in folgenden Fällen (ggf Altfällen): 

a) Geschlechtsspezifische Anpassung (§ 93a Abs 3 ABGB nF);
b) Doppelname (§ 93 Abs 3 ABGB nF);
c)  Bestimmung des früheren Familiennamens in aufrechter Ehe (Familienname vor Eingehung/Ein-

gehen der Ehe § 93b ABGB nF);
d)  Änderung des Doppelnamens (§ 93 Abs 2 ABGB aF) auf einen gemeinsamen Familiennamen  

(§ 93 Abs 2 iVm § 93 Abs 1 ABGB nF);
e) Wiederannahme des früheren Familiennamens bei aufgelöster Ehe (§ 93a Abs 2 ABGB nF); 

Beidseitige ehenamensrechliche Erklärungen ergeben sich in folgenden Fällen:

a) Gemeinsamer Familienname (§ 93 Abs 2 iVm § 93 Abs 1 ABGB nF);
b) Gemeinsamer Doppelname (§ 93 Abs 2 ABGB nF);

B)  Anmerkungen zur Vergebührung namensrechtlicher Erklärungen (Sitzung des Fachausschus-
ses, 21. Oktober 2013, FA 04/2013):

Ehenamensrechtliche Erklärungen österreichischer Staatsbürger (auch Altfälle) bzw fremder Staats-
angehöriger bei Anwendung des österreichischen Namensrechts sind gebührenfrei und abgaben-
frei. 

a)  Kindesnamensrechtliche Erklärungen für Personen unter 2 Jahren sind nur im Rahmen der Ge-
burtsbeurkundung gebühren- und abgabenfrei. Erklärungen nach Abschluss der Beurkundung 
sind – laut Antwort des BM.F an die Niederösterreichische Landesregierung und an die Landes-
gruppe Kärnten des Fachverbandes der österreichischen Standesbeamtinnen und Standesbe-
amten – demnach gebühren- und abgabepflichtig.

b)  In der Sitzung des Fachausschusses am 21. Oktober 2013, FA 04/2013, musste die Rechtsmeinung 
des BM.F – trotz gegenteiliger Meinung des Fachverbandes (Fachausschusses) – zur Kenntnis 
genommen werden und es ist, so wie beim Workshop in Pörtschach am Wörther See erwähnt, 
entsprechend vorzugehen. 
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